
, .Beiblatt 21.Septemb er 1951" 

Anfro,ge 

, 
der Abg. B run n e r, K r a. :n e bit t er-und Genossen 

an den Bundes~inisterfür Justii, 
betreffend Auslegung des Dritten BUckstellungsgesetzcs im S1edlungsverfahren. 

_ .. _ ... _-

§ 23 Abs.4 des Dritten Rückstellilngsgesetzes enthält Ausnahlnebestim

ll1ungen ft1r jene GrunQ.stück~ eines land .. und forstynrtschaftliohen Grossbetr1ebes, 

die im Wege einGs Siedlungsverfahrens ve~lertet wurden. Ob ein Grossbetrieb 

vorliegt und ob e!n Siedlungsverfahren anhängig war, kann naturgemäss nur 
von derzuständige~ SiedlungsbehBrde (kater der Landesregiel"ungen, bz-,-(. 

BundesciJ.rlsterium für Land-- und Forstwirtsohaft) authentisoh beant\-rortet 

werden. 

Die Praxis der l11akstellungs,kommissioncn geht nun in letzter Zeit 

dahin, dass entweder von diesen Dienststellen ein diesbezügliches Guta~hten 
überhaupt nioht eingeholt \1ird, bzw. dass eincl!l .solchen Gutachten nicht mehr 

die gebührende Wertung beigemessen wird. 

Dem Uerrn Bundesminister fU~ Justi~ wird daher die 

A~frage 

vorgelegt, was er zu tun gedenkt, um diesen Ubelstand tl'bzuschaffcn • 

. --...... _----

324/J VI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




